1 STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe

Ansprechperson fir Rickfragen (freiwillige Angabe)
Name:

Telefon oder E-Mail:

Rechtsgrundlagen und weitere rechtliche Hinweise entnehmen Sie der Unter-
richtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG) und nach der Datenschutz-
Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO) in der separaten Unterlage.

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erlauterungen zu
[l und Fll in der separaten Unterlage.

Beachten Sie folgenden Hinweis:
Die Anteile an Argen sind fur alle Merkmale einzubeziehen. ‘

Identnummer (Betrieb)
(bei Rickfragen bitte angeben)

A Berichtsquartal und Berichtsjahr

(Stichtagserhebung zu Ende Marz, Juni, September

und Dezember.) ... Y —

B Auftragsbestand (ohne Umsatzsteuer) zum Ende des Berichtsquartals E

¢ Es ist nur die Eigenleistung (ohne an Subunternehmer ver-
I gebene Auftrage) einschliefllich Argen-Anteile anzugeben.

Art der Bauten und Auftraggeber H Volle Euro

1 Wohnungsbau
(unabhangig vom Auftraggeber) ...

2 Gewerblicher und industrieller Hochbau,
landwirtschaftlicher Bau ...

3 Hochbauten fir Organisationen ohne Erwerbszweck
(Kirchen, Vereine, Verbande, Gewerkschaften, Parteien, DRK und andere) .........

4 Hochbauten flir Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts
(Bund, Lander, Gemeinden, Sozialversicherung,
sonstige offentliche Auftraggeber) ...

5 Gewerblicher und industrieller Tiefbau
—0hNe Stralenbau — ...

6 StraRenbau
(unabhangig vom Auftraggeber) ...

7  Sonstiger Tiefbau, einschlieRlich Briickenbau — ohne Stralenbau — fir Kérper-
schaften des 6ffentlichen Rechts sowie fiir Organisationen ohne Erwerbszweck

8 Insgesamtim Baugewerbe ...
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Bitte aktualisieren Sie Ihre Anschrift, falls erforderlich.
Name und Anschrift

L
Identnummer (Betrieb)

Bemerkungen

Zur Vermeidung von Riickfragen unsererseits konnen Sie hier auf besondere
Ereignisse und Umstande hinweisen, die Einfluss auf lhre Angaben haben.
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1 STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe

Erlduterungen zum Fragebogen

El Auftragsbestand licher Hochbau* zuzuordnen. Bei Abbrucharbeiten sind

Die Angaben sind fur den Auftragsbestand Ihres Betrie-
bes im Inland zu machen. Etwaige Arbeitsgemeinschafts-
anteile sind einzubeziehen.

Als Auftragsbestand ist die Gesamtsumme (ohne an
Subunternehmer vergebene Auftrage) der Werte aller
vorliegenden, fest akzeptierten, noch nicht ausgefuihrten
Auftrage — von anderen Firmen oder sonstigen Kunden—
fur baugewerbliche Leistungen entsprechend der
Vergabe- und Vertragsordnung fir Bauleistungen ohne
Umsatzsteuer und abzuglich Rabatte am Ende des
Berichtsvierteljahres zu melden.

Die Bewertung soll grundsatzlich mit den Preisen erfolgen,
die zum Zeitpunkt des Auftragseingangs galten. Auftrage,
die Uber einen langeren Zeitraum abgewickelt werden, und
denen Preisgleitklauseln zugrunde liegen, sollen jedoch
mit den Preisen bewertet werden, die sich aus der Anwen-
dung der entsprechenden Vertragsbedingungen ergeben.
Fur bereits im Bau befindliche Projekte ist vom gesamten
Auftragswert der Teil abzusetzen, der nach Anlegung eines
geeigneten wirtschaftlichen Malstabes (z.B. Anteil der
bereits geleisteten Arbeitsstunden oder Anteil des bereits
verbuchten Materialwertes an den vorgesehenen Gesamt-
gréRen) schon produziert worden ist.

Bitte den Auftragsbestand nicht Uber die Umsatzmeldung
fortschreiben, da es sich hierbei um die steuerlich abge-
rechneten Umsatze handelt, und somit Leistungsperiode
und Umsatzmeldung nicht unbedingt zeitlich zusammen-
fallen missen. Eine Bauleistung gilt daher im Sinne der
Auftragsbestandsstatistik als erbracht, wenn sie produk-
tionstechnisch fertig gestellt ist (ohne Berucksichtigung
der Abnahme oder Abrechnung).

Um zu erreichen, dass jeder Auftrag nur einmal erfasst
wird und keine Doppelzahlungen erfolgen, diirfen die Auf-
tragsbestande nur von der Firma, die den Bauauftrag aus-
fuhrt, gemeldet werden. Demnach dirfen solche Teile von
Bauauftrégen, die an andere Baufirmen als Unterauftrage
weiter gegeben wurden, nicht in die eigene Meldung auf-
genommen werden (siehe Erlauterung zum Monatsbericht
Punkt 4). Bauauftrage aus Beteiligungen an Arbeitsgemein-
schaften sind dagegen einzubeziehen.

Art der Bauten und Auftraggeber

Das Merkmal Auftragsbestand ist nach der Art der zu
errichtenden Bauten aufzuteilen. MaRgebend fir die Zu-
ordnung ist die liberwiegende Zweckbestimmung des
zu errichtenden Bauwerkes. Grundsatzlich ist bei der Zu-
ordnung vom Bauvorhaben (= Endbauwerk) auszugehen.
Das Bauvorhaben ist dabei nicht in einzelne Bauvorgéange
zu unterteilen. Zu den Rohbauarbeiten eines Hochhauses
zahlen daher z.B. Erd-, Entwasserungs-, Kanal-, Maurer-,
Beton- und Stahlbeton- sowie Dachdeckungsarbeiten.

Bei Grofiprojekten, die an mehrere Baubetriebe als Teil-
lose vergeben werden, sind alle Teilauftrage der selben
Bauart zuzuordnen. Bei der Errichtung eines Kraftwerkes
werden die Erdbewegungsarbeiten und das Errichten der
Baukonstruktion getrennt vergeben. Auch die Erdbewe-
gungsarbeiten sind hier der ,,Endbauart” = ,,Gewerb-
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die Angaben nach Mdglichkeit derjenigen Bauart zu-
zuordnen, der das neu zu erstellende Bauwerk angehort.

Tritt eine Baufirma als Subunternehmer auf, d. h. erhalt
sie von einer anderen Baufirma einen Bauauftrag, der fur
einen Dritten als Bauherrn ausgefuhrt wird, dann sind die
Angaben der Auftragsbestande aus diesen Bauauftragen
nach Méglichkeit der zutreffenden ,Endbauart” zuzuord-
nen. Nur in den Fallen, in denen dem Subunternehmer
nicht bekannt ist, in welche Auftraggebergruppe das Bau-
werk einzuordnen ist und in denen auch nicht vom Bau-
werk auf den Bauherrn geschlossen werden kann, soll die
Zuordnung zur Auftraggebergruppe ,Gewerblicher und
industrieller Bau“ erfolgen. Ein Gebaude, das von einer
Bautragergesellschaft in Auftrag gegeben wurde, ist dem-
jenigen Auftraggeber zuzuordnen, dessen Aufgaben-
bereich es endgultig dienen wird.

Die Bauwerke werden Ublicherweise nach Hochbauten
und Tiefbauten untergliedert:

Hochbauten sind Bauwerke, die sich im Allgemeinen
wesentlich Uber die Erdoberflache erheben. Sie lassen
sich in Gebaude (Wohngebaude/Nichtwohngebaude)
und sonstige Hochbauten (Unterkiinfte, behelfsmaRige
Nichtwohnbauten) untergliedern.

Als Gebaude gelten selbststéandig benutzbare, Uberdachte
Bauwerke, die auf Dauer errichtet sind und die von Men-
schen betreten werden kdnnen und geeignet oder bestimmt
sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu
dienen. Auf die UmschlieBung durch Wande kommt es
nicht an, die Uberdachung allein ist ausreichend. Gebaude
sind auch selbststéandig benutzbare, unterirdische Bau-
werke, die von Menschen betreten werden kdnnen und
ebenfalls geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von
Menschen, Tieren oder Sachen zu dienen. Hierzu zahlen
z.B. unterirdische Ladenzentren, Krankenhauser, Produk-
tionsstatten, Tiefgaragen sowie Schutzraumtiefbunker.

Tiefbauten sind Bauwerke, die sich nicht oder im Allge-
meinen sehr wenig Uber die Erdoberflache erheben. Hierzu
zahlen Stralenbauten und Ubrige Tiefbauten (z.B. Tief-
bauten, die dem Schienenverkehr dienen, Tunnel, Briicken,
Start- und Landebahnen, Sportplatze, Freibader u.A.).
Hierzu zahlen auch die folgenden Bauwerke, die nach ihrer
bautechnischen Gestaltung eigentlich Hochbauten sind:
Hochbahnkonstruktionen, oberirdische Rohrleitungen
(soweit nicht Teile von Produktionsanlagen), Fernmelde-,
Radar-, Fernsehmaste, Freileitungen, Freileitungsmaste
und Verkehrssignalanlagen.

Fur die einzelnen im Fragebogen aufgefiihrten Bauarten
gilt Folgendes:

Wohnungsbau

Zum Wohnungsbau z&hlen alle Bauten — auch Wohn-
heime — deren Gesamtnutzflache zu mindestens 50 %
Wohnbeditirfnissen dient, und zwar unabhangig davon,
wer sie in Auftrag gegeben hat. Erstreckt sich ein Auftrag
auf ein Wohngebaude mit einzelnen Raumen, die nicht
dem Wohnzweck dienen, also z.B. auf Geschéaftsraume,
so rechnet das gesamte Gebaude zum Wohnbau. Ebenso
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ist der Umbau oder Ausbau bisher anderweitig genutzter
Gebaude oder Rdume zu Wohnungen dem Wohnungs-
bau zugeordnet. Werden dagegen nachtraglich etwa
Geschaftsraume in einem Wohnkomplex eingebaut oder
Wohnungen in Geschaftsraume umgebaut, so handelt es
sich um einen gewerblichen Bau.

Auch Wohnungen, die im Auftrag von Bund, Landern und
Gemeinden, Sozialversicherung und sonstigen 6ffentlichen
Auftraggebern, ferner von Kirchen, Vereinen, Verbanden,
Gewerkschaften, Parteien, dem Roten Kreuz und ahnlichen
Organisationen sowie von Bahn (Deutsche Bahn AG) und
Post (Post AG, Postbank AG, Telekom AG) errichtet
werden, zahlen zum Wohnungsbau.

Gewerblicher und industrieller Bau,
landwirtschaftlicher Bau

Hierzu gehdren alle Gberwiegend gewerblichen Zwecken
dienenden Bauten, die von Unternehmen bzw. Betrieben
der privaten Wirtschaft (freie Berufe, Industrie, Handwerk,
Handel, Banken, Versicherungen, Verkehrs- und Dienst-
leistungsgewerbe, Bahn, Post) sowie von Unternehmen im
Eigentum von Gebietskorperschaften in Auftrag gegeben
werden. Der Bau von Wasser-, Gas- und Elektrizitats-
werken stellt ebenfalls einen gewerblichen Bau dar, auch
wenn es sich um einen Versorgungsbetrieb 6ffentlich-
rechtlicher Kérperschaften handelt. Wohnungsbauten,
StralRenbauten fir diese Auftraggeber sind nicht hier,
sondern den Sammelpositionen Wohnungsbau und
Strallenbau zuzuordnen.

Bauvorhaben, die im Auftrag von Leasingunternehmen
oder anderen privaten Auftraggebern ausgefihrt werden,
sind dem gewerblichen Hoch- und Tiefbau zuzuordnen.

Hoch- und Tiefbauprojekte, denen ein Public-Private-
Partnership (PPP) zu Grunde liegt, sind den Kategorien
Offentlicher Hochbau bzw. Offentlicher Tiefbau zuzuord-
nen. PPP-StralRenbauprojekte sind bei der Kategorie
StralRenbau nachzuweisen.
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Zum landwirtschaftlichen Bau zahlen Hoch- und Tiefbau-
ten, die Uberwiegend landwirtschaftlichen und forstwirt-
schaftlichen, Gartnerei- oder Fischereizwecken dienen,
unabhangig vom Auftraggeber. Hierzu zahlen Stalle,
Scheunen, Silos, Speicher, Garagen fir landwirtschaftliche
Fahrzeuge u.v.m., ferner Entwasserungsanlagen und
sonstige Wasserbauten, die besonders der Intensivierung
der Landwirtschaft dienen. Kombinierte Gebaude mit
Wohnung, Stallung und Scheune sind landwirtschaftliche
Gebaude, es sei denn, flachenmaRig tberwiegt der Wohn-
teil. Bei getrennter Bauweise sind Stallung und Scheune
als landwirtschaftliche Bauten zu melden.

Bauten fiir Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts
und Organisationen ohne Erwerbszweck

Hierzu gehdren alle Hoch- und Tiefbauten, die im Auftrag
von Bund, Landern, Gemeinden, Zweckverbanden, von
Tragern der Sozialversicherung (Kérperschaften des
offentlichen Rechts) sowie von Organisationen ohne
Erwerbszweck durchgefiihrt werden.

Beim Hochbau erfolgt ein getrennter Nachweis nach:
— Bauten flr Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts
— Bauten fur Organisationen ohne Erwerbszweck

Hierzu gehoéren unter anderem Kirchen, Orden, religiése
und weltliche Vereinigungen, karitative Organisationen der
Erziehung, Wissenschaft und Kultur sowie der Sport- und
Jugendpflege, Organisationen des Wirtschaftslebens und
der Gewerkschaften, Arbeitgeberverbande, Berufsorgani-
sationen und Wirtschaftsverbande, politische Parteien und
sonstige, nicht auf die Erzielung eines wirtschaftlichen
Ertrages ausgerichtete Zusammenschlisse.
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11 STATISTISCHE AMTER
== % DES BUNDES UND DER LANDER

Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (BStatG)! und nach
der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016 /679 (DS-GVO)?

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Das Bauhauptgewerbe umfasst die Gruppen 41.2 ,Bau von Gebauden®, 42.1
»Bau von Strallen und Bahnverkehrsstrecken®, 42.2 ,Leitungstiefbau und
Klaranlagenbau®, 42.9 ,Sonstiger Tiefbau®, 43.1 ,Abbrucharbeiten und vorbe-
reitende Baustellenarbeiten” und 43.9 ,Sonstige spezialisierte Bautatigkeiten”
der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Der Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe ist eine Teilerhebung. Sie wird bei
den Baubetrieben von hochstens 15000 Unternehmen des Bauhauptgewer-
bes sowie bei Baubetrieben der anderen Unternehmen - jeweils ohne aus-
baugewerbliche Betriebe und Bautrager - vierteljahrlich durchgefiihrt. Grund-
satzlich werden hierbei alle Betriebe des Bauhauptgewerbes von Unternehmen
mit 20 und mehr tatigen Personen — maBgebend ist dabei die Beschaftigten-
zahl Ende Juni des vorausgegangenen Kalenderjahres - erfasst. Die Berichts-
pflicht besteht fiir alle Berichtszeitraume des Kalenderjahres 2024. Die Erhe-
bung dient der kurzfristigen Beurteilung der konjunkturellen Lage dieses
Wirtschaftszweiges. Ihre Ergebnisse ermoglichen Aussagen liber die aktuelle
Kapazitatsauslastung der Bauwirtschaft. Sie stellt damit eine unverzichtbare
Unterlage fiir die Arbeit der gesetzgebenden Korperschaften, der Bundes- und
Landesregierung, der Bau- und Handwerksverbande, den Kammern sowie auch
dem Statistischen Amt der Europaischen Union (Eurostat) zur Verfiigung und ist
somit eine unentbehrliche Grundlage fiir zahlreiche Entscheidungen auf dem
Gebiet der gesamten Wirtschaftspolitik, insbesondere der Baupolitik. Insoweit
haben die von Ihnen gemachten Angaben mittelbar auch Riickwirkungen zu-
mindest auf die Rahmenbedingungen Ihres Handelns. Dariiber hinaus kdnnen
die Ergebnisse fiir Sie auch unmittelbar, z.B. als Indikator fiir die Entwicklungen
in der Sie betreffenden Branche, von Nutzen sein.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht

Rechtsgrundlage ist das Gesetz liber die Statistik im Produzierenden Gewerbe
(ProdGewsStatG) in Verbindung mit dem BStatG und Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe e) DS-GVO.

Erhoben werden die Angaben zu § 4 Buchstabe A Ziffer Il Nummer 1
ProdGewsStatG.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus §9 Absatz 1 Satz 1 ProdGewsStatG in
Verbindung mit § 15 BStatG. Nach §9 Absatz 1 Satz 2 ProdGewStatG sind die
Inhaberinnen/Inhaber oder die Leitungen der Betriebe auskunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 BStatG sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet,
ihre Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Amter zu liber-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Amtern zur Verfiigung gestell-
ten Online-Verfahren zu nutzen. Im begriindeten Einzelfall kann eine zeitlich
befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden. Dies ist auf
formlosen Antrag moglich. Die Pflicht, die erforderlichen Auskiinfte zu ertei-
len, bleibt jedoch weiterhin bestehen.

Nach §9 Absatz 2 ProdGewStatG besteht fiir Unternehmen, deren Inhabe-
rinnen/Inhaber Existenzgriinderinnen/Existenzgriinder sind, im Kalenderjahr
der Betriebseroffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalen-
derjahren besteht dann keine Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im
jeweils letzten abgeschlossenen Geschaftsjahr Umsatze in Hohe von weniger

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung
finden Sie unter (4 https://www.gesetze-im-internet.de/.

2 Die Rechtsakte der EU in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache
finden Sie auf der Internetseite des Amtes fiir Verdffentlichungen der Europdischen
Union unter (2 https://eur-lex.europa.eu/.
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als 800000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften konnen sich auf die Be-
freiung von der Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Betei-
ligten Existenzgriinderinnen/Existenzgriinder sind.

Nach §9 Absatz 3 ProdGewsStatG sind Existenzgriinderinnen/Existenzgriin-

der natiirliche Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tatigkeit

in Form einer Neugriindung, einer Ubernahme oder einer tatigen Beteili-
gung aus abhangiger Beschaftigung oder aus der Nichtbeschaftigung heraus
aufnehmen. Existenzgriinderinnen/Existenzgriinder, die von ihrem Recht,
keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das Vorliegen der
vorgenannten Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die
Auskiinfte zu erteilen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollstandige, keine richtige oder
nicht rechtzeitig Auskunft, konnen sie zur Erteilung der Auskunft mit einem
Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Lander ange-
halten werden.

Nach §23 BStatG handelt dariiber hinaus ordnungswidrig, wer

— vorsatzlich oder fahrlassig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5
Satz 1 BStatG eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollstandig oder
nicht wahrheitsgemaR erteilt,

— entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen
Form erteilt oder

— entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort genanntes Verfahren nicht
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuRe bis zu fiinftausend Euro
geahndet werden.

Nach §15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Kontaktdaten der fiir Riickfragen zur Verfiigung stehenden Person sind frei-
willig und im Fragebogen besonders gekennzeichnet.

Verantwortlicher

Verantwortlich fiir die Verarbeitung Ihrer Daten ist das fiir Ihr Bundesland
zustandige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter

& https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsatzlich geheim
gehalten. Nur in ausdriicklich gesetzlich geregelten Ausnahmefallen diirfen
Einzelangaben iibermittelt werden.

Eine solche Ubermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zuléssig an:

— offentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds,
die mit der Durchfiihrung einer Bundes- oder europdischen Statistik betraut
sind (z.B. die Statistischen Amter der Lander, die Deutsche Bundesbank, das
Statistische Amt der Europaischen Union [Eurostat]),

— Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhaltnis besteht (hier: ITZBund als IT-
Dienstleister des Statistischen Bundesamtes, Rechenzentren der Lander).
Eine Liste der regelmaRig beauftragten IT-Dienstleister finden Sie hier:

@ https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach §10 Absatz 1 ProdGewStatG diirfen an die obersten Bundes- und
Landesbehorden fiir die Verwendung gegeniiber den gesetzgebenden
Korperschaften und fiir Zwecke der Planung, jedoch nicht fiir die Regelung
von Einzelfillen, vom Statistischen Bundesamt und den statistischen Amtern
der Lander Tabellen mit statistischen Ergebnissen libermittelt werden, auch
soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 10 Absatz 2 ProdGewStatG diirfen an das Umweltbundesamt zur Erfiil-
lung europa- und volkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutschland
zur Emissionsberichterstattung, jedoch nicht fiir die Regelung von Einzel-
fallen, vom Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen
ubermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall
ausweisen.
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Die Tabellen diirfen nur von den fiir diese Aufgabe zustandigen Organisati-
onseinheiten des Umweltbundesamtes gespeichert und genutzt werden.
Diese Organisationseinheiten miissen von den mit Vollzugsaufgaben befass-
ten Organisationseinheiten des Umweltbundesamtes raumlich, organisa-
torisch und personell getrennt sein.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zuldssig, den Hochschulen oder sonstigen
Einrichtungen mit der Aufgabe unabhangiger wissenschaftlicher Forschung fiir
die Durchfiihrung wissenschaftlicher Vorhaben

1. Einzelangaben zu libermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert
sind, dass sie nur mit einem unverhaltnismaBig grofen Aufwand an Zeit,
Kosten und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet
werden kénnen (faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes
und der statistischen Amter der Lander Zugang zu Einzelangaben ohne
Name und Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewadhren,
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen
werden.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen werden der
Monopolkommission fiir die Begutachtung der Entwicklung der Unterneh-
menskonzentration zusammengefasste Einzelangaben liber die Vomhundert-
anteile der grofRten Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder
fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs iiber-
mittelt. Hierbei diirfen die zusammengefassten Einzelangaben nicht weniger
als drei Einheiten betreffen und keine Riickschliisse auf zusammengefasste
Angaben von weniger als drei Einheiten ermoglichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch fiir Personen, die Einzelangaben
erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Loschung, Statistikregister

Name und Anschrift des Betriebes, Name und Telefonnummer oder E-Mail-
Adressen der Ansprechperson/-en sind Hilfsmerkmale, die lediglich der
technischen Durchfiihrung der Erhebung dienen. In den Datensatzen mit

den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese Hilfsmerkmale
nach Abschluss der Uberpriifung der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre
Schlussigkeit und Vollstandigkeit geloscht. Angaben zu den Erhebungsmerk-
malen werden solange verarbeitet und gespeichert, wie dies fiir die Erfiillung
der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.

Name und Anschrift des Betriebes sowie die Identnummer werden zusam-
men mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen ,tatige Personen” und
L,Umsatz“ im Unternehmensregister fiir statistische Verwendungszwecke
(Statistikregister) gespeichert (§ 13 Absatz 1 BStatG in Verbindung mit § 1
Absatz 1 Statistikregistergesetz).

Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung
einbezogenen Betriebe sowie der rationellen Aufbereitung und besteht aus
einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in den
Datensatzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 30 Jahren
aufbewahrt werden. Danach wird sie geldscht.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten,
Recht auf Beschwerde

Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet
werden, konnen

— eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

— die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

— die Loschung nach Artikel 17 DS-GVO sowie

— die Einschrankung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder
der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-GVO
widersprechen.

Die Betroffenenrechte konnen gegeniiber jedem zustandigen Verantwortlichen
geltend gemacht werden.
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Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, priift die
zustandige offentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfiir
erfiillt sind. Die antragstellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre
Identitat nachzuweisen, bevor weitere Malnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden iiber die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestim-
mungen konnen jederzeit an die behordliche Datenschutzbeauftragte oder
den behordlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis-
tischen Amtes oder an die jeweils zustandige Datenschutzaufsichtsbehorde
gerichtet werden (Artikel 77 DS-GVO). Deren Kontaktdaten finden Sie unter

& https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

Beachten Sie folgende Hinweise:

Einhaltung der Termine, Schatzungen

Der Wert der Erhebungen hangt wesentlich von ihrer Aktualitat ab. Da die
Berichte der Betriebe innerhalb bestimmter Fristen gepriift und aufbereitet
werden miissen, sind die vorgesehenen Einsendetermine unbedingt einzuhal-
ten. Angaben, die zum Meldetermin noch nicht vorliegen, sind auf Grund der
eingetretenen betrieblichen Entwicklung nach bestem Wissen zu schatzen und
mit einem Hinweis im Feld Bemerkungen kenntlich zu machen.

Keineswegs sollen die bereits fiir das Vorquartal gemeldeten Daten iibernom-
men werden. Rechtzeitig vorliegende sorgfaltige Schatzungen sind fiir die
Statistik wertvoller als verspatet eintreffende, auf den Euro genaue Angaben.

Bei nachtraglichen Berichtigungen einer Quartalsmeldung ist das Vierteljahr
anzugeben, auf das sie sich beziehen. Berichtigungen diirfen keinesfalls da-
durch vorgenommen werden, dass der Differenzbetrag mit dem Ergebnis
eines spateren Quartals saldiert wird.

Zur Vermeidung von Riickfragen wird gebeten, auffallige Veranderungen der
gemeldeten Zahlen gegeniiber dem Vorquartal durch kurze Hinweise (z.B.
auf Kurzarbeit, Ausfalltage, Betriebsferien, Streiks, Aussperrungen, Verande-
rungen der Auftragslage usw.) zu erlautern.

Abgrenzung des Berichtskreises

Zum Bauhauptgewerbe werden Institutionen gerechnet, deren wirtschaftliche
Tatigkeit Uiberwiegend darin besteht, Hochbauten im Rohbau zu errichten,
Tiefbauvorhaben auszufiihren oder bestimmte Spezialbauarbeiten vorzuneh-
men. Dazu rechnen auch die Renovierung, Instandsetzung und Unterhaltung
bestehender Hoch-, Tief- und Spezialbauten sowie das Abbrechen, Sprengen
und Enttrimmern und weitere vorbereitende Baustellenarbeiten. Malkgebend
fiir die Zuordnung zum Bauhauptgewerbe ist die ,Klassifikation der Wirt-
schaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)".

Die Erhebung des Auftragsbestands im Bauhauptgewerbe umfasst die bau-
hauptgewerblichen Betriebe von Unternehmen des Bauhauptgewerbes und
von Unternehmen anderer Wirtschaftsbereiche. Die Meldung ist grundsatzlich
fiir den Betrieb (einschlieBlich der zugehdrigen Argen-Anteile), nicht fiir das
Unternehmen abzugeben. Auskunftsberechtigte Stelle ist die erhebende Stelle
des Landes, in dem der Betrieb liegt.

Erfasst und nachgewiesen werden im Einzelnen:

— Einbetriebsunternehmen (das sind Unternehmen, die nur aus einer
ortlichen Einheit bestehen) des Bauhauptgewerbes

— ortliche Einheiten (in der Regel nicht Baustellen) mit Schwerpunkt im
Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen des Bauhauptgewerbes gehoren

— oOrtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen

mit Schwerpunkt im iibrigen Produzierenden Gewerbe oder in sonstigen

Wirtschaftszweigen gehoren, sofern sie Bauleistungen fiir den Markt erbringen

— Ortlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Bauhaupt-
gewerbes

Seite 4

AB 2025


https://www.statistikportal.de/de/datenschutz

Nicht als Betrieb zdhlen:

— Ortlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne bauhauptgewerbliche Tatig-
keit (Ziegelei, Sagewerk, Kiesgrube); wenn diese 6rtlichen Einheiten mit
Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tatig sind,
werden sie im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe als Betriebe
erfasst

— Verkaufshiiros ohne bauhauptgewerbliche Tatigkeit

— Ortlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstatigkeiten ein-
schlielich Wohnungsvermietung ausiiben

— reine Handelsabteilungen (soweit vom Vertrieb eigener Erzeugnisse
trennbar); Transportabteilungen, die iberwiegend fiir Dritte arbeiten,
und sonstige Abteilungen, die Dienstleistungen, wie etwa Vermietung
und Verpachtung betrieblicher Anlagen, Wohnungsvermietung und Lea-
sing, erbringen

Erhoben werden nur die im Baugewerbe tatigen Bereiche der Betriebe mit

ihrer inlandischen Bautatigkeit.

Hinweise zur Einbeziehung von Arbeitsgemeinschaften

Ist der Baubetrieb an Argen beteiligt, so sind von diesem Betrieb alle
erfragten Merkmale wie fiir einen normalen Baubetrieb zu melden, also
einschlieBlich der zugehdrigen Argen-Anteile.

Die Arge meldet grundsatzlich nicht selbst, um Doppelzdahlungen zu
vermeiden.

AB 2025

Seite 5



	Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe
	A Berichtsquartal und Berichtsjahr
	B Auftragsbestand (ohne Umsatzsteuer) zum Ende des Berichtsquartals
	Erläuterungen zum Fragebogen
	Auftragsbestand
	Art der Bauten und Auftraggeber

	Unterrichtung nach §17 Bundesstatistikgesetz (BStatG) und nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO)
	Zweck, Art und Umfang der Erhebung
	Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
	Verantwortlicher
	Geheimhaltung
	Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung, Statistikregister
	Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten,Recht auf Beschwerde

	Beachten Sie folgende Hinweise:
	Einhaltung der Termine, Schätzungen
	Abgrenzung des Berichtskreises
	Nicht als Betrieb zählen:
	Hinweise zur Einbeziehung von Arbeitsgemeinschaften





